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Krankenversicherung 
und Pflegeversicherung  

Ausgangslage 

Das 40-Prozent-Ziel bei den Sozialversicherungsbeiträgen rückt in immer weitere Ferne. 
Dadurch wird Arbeiten und Investieren in Deutschland immer unatt raktiver. Der Gesamt-
sozialversicherungsbeitrag, bestehend aus Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosen-
versicherung, liegt im Jahr 2026 bei 42,96 % der beitragspflichtigen Einkommen nach 42,5 
% im Jahr davor (IGES Institut [IGES], 2025, S. 5 sowie Handelsblatt , 2026) – getrieben vor 
allem durch Ausgaben-Ausweitungen und den Renteneintritt  der Babyboomer (IGES, 2025, 
S. 7). In einer Projektion bis 2035 steigt der Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz auf 
48,8 % im Basisszenario, auf 45,6 % bei günstiger Entwicklung und auf 53,0 % im ungüns-
tigsten Fall (IGES, 2025, S. 21).

Besondere Dynamik zeigt sich aktuell in der Krankenversicherung (GKV). Im Basisszenario 
steigt der GKV-Beitragssatz bis 2035 auf 20,0 %, im ungünstigsten Fall sogar auf 22,6 % 
(IGES, 2025, S. 11).
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Auch die soziale Pflegeversicherung (SPV) ist von erheblichen Finanzierungsproblemen 
und absehbar starken Beitragssteigerungen betroff en. Bis 2035 wird im Basisszenario ein 
Beitragssatz von 4,5 % erwartet, im ungünstigsten Fall steigt dieser auf knapp 5,2 % (IGES, 
2025, S. 14). Damit würde der Beitragssatz gegenüber dem aktuellen Niveau von rund 3,8 % 
im Jahr 2025 deutlich ansteigen (IGES, 2025, S. 14). In der zweiten Hälft e der 2030er Jahre 
erreichen die ersten geburtenstarken Jahrgänge das Alter von 80 Jahren. Ab diesem Alter 
erhöhen sich die Pflegequoten deutlich, sodass die Ausgaben der SPV dann deutlich stär-
ker wachsen dürft en als vor dem Jahr 2035. Das Jahr 2024 schloss die SPV mit einem Defi-
zit von rund 1,5 Mrd. Euro ab (Handelsblatt , 2025).

Allein im Jahr 2024 verzeichnete die GKV ein Defizit von rund 5,5 Mrd. Euro (IGES, 2025, 
S. 9–10). Ihre Finanzreserve schmolz auf 2,1 Milliarden Euro ab, was lediglich 0,08 Monats-
ausgaben entspricht – deutlich unter die gesetzlich vorgeschriebene Mindestreserve von 
0,2 Monatsausgaben. Zugleich schloss der Gesundheitsfonds das Jahr 2024 mit einem 
Defizit von 3,7 Milliarden Euro ab (Gillmann, Rybicki und Specht, 2025, S. 4). 
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Lösungen

Die INSM setzt sich für eine konsequente 
Entlastung der beitragsfinanzierten Kran-
ken- und Pflegeversicherung ein, um 
sowohl Druck von den Lohnkosten als auch 
vom Bundeshaushalt zu nehmen. Denn 
Arbeiten und Investieren muss in Deutsch-
land wieder att raktiver werden, um unseren 
Wohlstand – und damit auch die Errungen-
schaft en des Sozialstaats – dauerhaft  zu 
sichern. 

Dies kann erstens über die Verbesserung bis-
lang ineff izienter Verfahren und Strukturen 
geschehen. Zweitens ist zu prüfen, inwieweit 
die – im internationalen Vergleich – hohen 
Bedarfe reduziert werden können. Dazu 
gehören auch maßvolle Leistungskürzungen.

Krankenversicherung

• Eine umfassende Verwaltungsmoder-
nisierung, inklusive Digitalisierung des 
Systems macht Strukturen und Pro-
zesse eff izienter und schlanker – auch 
durch das Zusammenlegen weiterer 
Krankenkassen. 

• Das im Koalitionsvertrag vereinbarte 
Primärarztsystem muss zügig umge-
setzt werden, um zu einer wirksamen 
Patientensteuerung zu kommen. Dabei 
sollte von Anfang an ein umfassenderes 
Primärversorgungsmodell aufgesetzt 
werden. 

• Eine moderate Eigenbeteiligung bei 
allen medizinischen Leistungen oder 
eine bürokratiearm ausgestaltete Pra-
xisgebühr von 10 Euro je Praxisbesuch 
sorgt für Kostenbewusstsein bei den 
Versicherten und eine maßvollere Nach-
frage nach medizinischen Leistungen.

• Ein sinnvoller nächster Schritt  der Pati-
entensteuerung ist die Einführung von 
Selektivverträgen von Krankenkassen 



5

und Leistungserbringern, die zu Wettbe-
werb unter den Leistungserbringern (um 
die Verträge mit den Krankenkassen) 
und insofern für sinkende Preise sorgt.

•	 Die paritätische Beitragsfinanzie-
rung kann auf die durch diese Maß-
nahmen günstigere Basis-Versorgung 
beschränkt werden. Für umfangreichere 
Tarife (z.B. mit größerer Auswahl von 
Leistungserbringern) können einkom-
mensunabhängige Zusatzbeiträge in 
Form von Kopf-Risiko-Prämien erho-
ben werden.

•	 Versicherungsfremde Leistungen (wie 
etwa die beitragsfreie Mitversicherung 
von Ehegatten oder die Versicherung 
von Bürgergeldempfängern) müssen 
konsequent aus Steuern finanziert  
werden.

Pflegeversicherung

•	 Die Pflegeversicherung muss auch in 
Zukunft eine Teil-Risikoversicherung 
bleiben, sämtliche Versuche, sie zu einer 
Vollversicherung umzugestalten, sind 
als nicht finanzierbar abzulehnen. 

•	 Die Einführung einer einjährigen 
Karenzzeit stärkt den Charakter der 
Pflegeversicherung als Teil-Risikoversi-
cherung und entlastet die erwerbstätige 
Bevölkerung.

•	 Mit der Einführung eines Nachhal-
tigkeitsfaktors analog zur Renten-
versicherung wird der Dynamik des 
demografischen Wandels Rechnung 
getragen.

•	 Auch die Streichung des Entlastungs-
betrags sowie die Begrenzung des 
Leistungszuschlags auf solche Heim-
bewohner, die länger als 24 Monate in 
einem Heim leben, nimmt Druck aus 
dem System.

•	 Versicherungsfremde Leistungen (z.B. 
Rentenbeiträge für pflegende Angehö-
rige, Schulische Ausbildungskosten für 
Pflegeberufe) müssen transparent und 

in voller Höhe aus Steuermitteln finan-
ziert werden.

•	 Um das verbliebene Teilrisiko abzusi-
chern, müssen die Rahmenbedingungen 
für ergänzende private Pflegevorsorge 
verbessert werden.

•	 Pflegebedürftigkeit lässt sich teilweise 
vermeiden oder verzögern. Stichworte 
sind hier „aktivierende Pflege“ und 
„Reha vor Pflege“. Noch sind die Baby-
boomer nicht im hohen Alter mit hoher 
Pflegebedürftigkeit. Es bleibt noch 
Zeit, um durch präventive Maßnahmen, 
deren erwartbare Pflegebedürftigkeit 
ab Mitte der 2030er Jahre zu verringern.
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Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein überpar-
teiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. 
Sie wirbt für die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft in 
Deutschland und gibt Anstöße für eine moderne marktwirt-
schaftliche Politik. Die INSM wird von den Arbeitgeberver-
bänden der Metall- und Elektroindustrie finanziert. Sie steht 
für Freiheit und Verantwortung, Eigentum und Wettbewerb, 
Haftung und sozialen Ausgleich als Grundvorraussetzung für 
mehr Wohlstand und Teilhabechancen.
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